Richtlinien zum Projektantragsverfahren im Rahmen des Gladbecker Bündnisses für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft


1. Projektanträge im Rahmen des Gladbecker Bündnisses für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft sind zu den Stichtagen 31.01.  und 31.07. des jeweiligen Bewilligungsjahres an die Projektleitung und nachrichtlich an das zu beteiligende Fachamt zu stellen.

2. Die Projektanträge müssen die nachfolgend genannten Förderkriterien erfüllen:

Das geplante Projekt
· darf kein Regelangebot sein,
· muss eine nachhaltig wirkende Zielsetzung haben,
· muss transferfähig sein,
· basiert auf einer sachgerechten, realistischen Finanzierungsplanung und

[bookmark: _GoBack]muss der Schwerpunktsetzung  des Gladbecker Bündnisses entsprechen.

Der Projektantrag ist in die vorgegebene Antragsmatrix einzufügen.

3. Der Projektzeitraum darf perspektivisch maximal drei Jahre umfassen. Der Höchstförderbetrag für kleinteilige Projekte beträgt maximal 5.000 Euro jährlich.

Projekte mit kürzerer Laufzeit können mit einer sachlich nachvollziehbaren Begründung auf maximal drei Jahre Laufzeit verlängert werden. 

4. Die Projektleitung überprüft gemeinsam mit den Werkstattmoderatorinnen/en in einer fachlichen Vorbewertung, ob  Förderanträge den Handlungsfeldern und den Förderkriterien (siehe Punkt 2) des Gladbecker Bündnisses entsprechen und förderfähig sind. Danach werden die Anträge dem Steuerkreis Gladbecker Bündnis zugeleitet. Nach dort erfolgter Beratung werden die förderfähigen Projektanträge über die Fachämter direkt in die Fachausschüsse weitergeleitet. Bei positiver Entscheidung in den Fachausschüssen erfolgt im nächsten Schritt die Beschlussfassung zur Mittelfreigabe im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gladbeck.

Einen Rechtsanspruch auf Förderung durch das Gladbecker Bündnis für Familie- Erziehung, Bildung, Zukunft  besteht nicht. Die Förderung erfolgt in Abhängigkeit des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens. 
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5. Nach Projektbewilligung durch den Haupt- und Finanzausschuss erlässt das Fachamt den Zuwendungsbescheid unter Festlegung der Zuschusshöhe, des durchzuführenden Projektes, die Finanzierungsart und die Auszahlungsmodalitäten. 

Der Verwendungsnachweis zum Zuschuss ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Bewilligungszeitraumes mit dem nachfolgend genannten Nachweisen zu erbringen:

· Auflistung aller Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der Durchführung des Projektes entstanden sind. Auf die Vorlage von Büchern und Belegen wird verzichtet. Die Originalbelege zum Verwendungsnachweis sind jedoch für die Dauer von fünf Jahren nach Ende des Bewilligungszeitraumes aufzubewahren und der Stadt Gladbeck auf Verlangen vorzulegen.

· Eine rechtsverbindliche Erklärung, dass die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

· Vorlage eines kurzen Projektberichtes.

Der Verwendungsnachweis ist an das Bescheid erlassende Fachamt zu senden und wird von dort der Projektleitung vorgelegt. Bei Überzahlung bzw. nicht zweckbestimmtem Einsatz der Projektmittel behält sich die Stadt Gladbeck eine Rückforderung vor.

6. Nach Ablauf des Projektes ist in den Werkstätten  und ggfls. in den Fachausschüssen über das Projekt zu berichten.

7. Im begründeten Ausnahmefall kann vom dargestellten Verfahren abgewichen werden. Hierüber entscheidet die Projektleitung nach Abstimmung mit dem Steuerkreis Gladbecker Bündnis. Diese Richtlinien treten zum 01.09.2016 in Kraft.
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